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Das Amtsblatt kann in der Stadtverwaltung – Bürgerbüro, in der Stadtbibliothek sowie in der Bücherei Wulfen -  

eingesehen oder kostenlos abgeholt werden. 
Zudem wird das Amtsblatt auf der Homepage der Stadt Dorsten www.dorsten.de veröffentlicht. 

 
 

Hinweis zur Einsicht in aktuelle Sitzungsunterlagen: 
Interessenten können die Unterlagen für den öffentlichen Teil von Ausschuss- und Ratssitzungen etwa 

eine Woche vor dem Sitzungstermin während der Öffnungszeiten an folgenden Stellen einsehen: 
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Tagesordnung der 16. Sitzung des Rates der Stadt Dorsten am Mittwoch,  
23. Februar 2021, um 17:00 Uhr im Gemeinschaftshaus Wulfen,  

Wulfener Markt 5, 46286 Dorsten 
 
 
 

Tagesordnung: 
 
Öffentliche Sitzung 
 
 
Punkt Drucks.-Nr.  

1  Bekanntgaben 
 

2 012/22 Besetzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung mit  
beratenden Mitgliedern nach § 85 Abs. 2 Schulgesetz NRW  
-Nachfolgeregelung für die Schulform Förderschule 
 

3 004/22 Standortentscheidung für eine neu zu errichtende Tageseinrichtung 
für Kinder für die Stadtteile Lembeck und Rhade 
 

4 022/22 Änderung der Beteiligung an der  
newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 
 

5 018/22 Änderung der Vergabeordnung 
- Klarstellende Ergänzung 
- Änderung der Anlagen 1 - 3 (Wertgrenzen für die einzelnen Ver-
gabearten) 
 

6 010/22 Schutz vor Hochwasser und Starkregenereignissen –  
Klimaschutz, Klimaresilienz und Katastrophenvorsorge 
- Sachstandsbericht 
- Bezug: Antrag der CDU vom 20.07.2021 
 

7  Anfragen, Anregungen, Hinweise 
 

  
 

 

Nichtöffentliche Sitzung 
 
Punkt Drucks.-Nr.  

8  Bekanntgaben 
 

9  Anfragen, Anregungen, Hinweise 
 

 
 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:  
 

Es gilt die 3G-Regel. Am Sitzungsort besteht die Verpflichtung, einen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz (sogenannte OP- oder FFP2/KN95/N95-Masken) zu tragen. Ausge-
nommen sind die Sprecher am Mikrofon für die Dauer der Redezeit.  
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Aus Gründen des Gesundheitsschutzes wird dringend dazu geraten, vor der Sitzung ei-
nen Selbst- bzw. Schnelltest vorzunehmen. Selbsttests werden von der Verwaltung zur 
Verfügung gestellt. Bitte finden Sie sich hierzu etwa 30 Minuten vor der Sitzung am Sit-
zungsort ein. Alternativ können Sie einen Termin bei einem Schnelltestzentrum verein-
baren. 
 

 
Dorsten, 14. Februar 2022 
 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Jagdgenossenschaft                                        46284  Dorsten   

Revier Dorsten 4 Wenge - Lune                     Rohlofs-Hof 9 

                                                                                                            Tel.  02362/65552 

                                                                                                           Fax: 02362/120406 

 

 

Jagdgenossenschaft Revier Dorsten IV, Wenge Lune 
 

Einladung 

 
zur Genossenschaftsversammlung 

 

 
Hiermit lade ich alle Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Revier Dorsten IV, Wenge 
Lune zu der am Mittwoch, den 30.03.2022, um 20.00 Uhr, im Lokal Lunemanns Wirtshaus, Mari-
enstraße, 46284 Dorsten, stattfindende Genossenschaftsversammlung ein. 
 
 
Tagesordnung: 
 
  1. Begrüßung 
  2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Versammlung  
  3. Genehmigung der Tagesordnung 
  4. Verlesung und Genehmigung des Protokolls 
  5. Verlesung des Kassenberichtes gem. § 14 Abs. 2 
  6. Bericht der Kassenprüfer 
  7. Entlastung des Vorstands und des Geschäftsführers 
  8. Wahl eines Versammlungsleiters 
  9. Wahl des Vorstandes 
  10 Wahl des Geschäftsführers 

11. Wahl von zwei Kassenprüfer gem. § 14 Abs. 3 
12. Beschlussfassung über den Haushalsplan für das Jagdjahr 2022/2023        
      nach §14 Abs. 1 

  13. Verlängerung Jagdpachtvertrag 
  14. Verschiedenes 
 
In der Genossenschaftsversammlung kann sich jeder Jagdgenosse gem. § 7 durch den gesetzli-
chen Vertreter oder, nach Maßgabe des § 10, Abs. 4 der Satzung, durch einen Bevollmächtigten 
vertreten lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen und dem Vorsitzenden zu Beginn der 
Genossenschaftsversammlung vorzulegen. 
 

Der Jagdvorstand 
Stefan Schrudde 
1.Vorsitzender 

 

 
Geschäftsführer:  Hans-Josef Scholtholt 

1. Vorsitzender: Stefan Schrudde 
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Bezirksregierung Münster         02.02.2022 
 

Bekanntmachung 
 

Gastransportleitung Heiden – Dorsten „HeiDo“ (Leitungsnummer 102) 
GDRM Anlage Heiden-Borken 

Stationen Marbeck und Dorsten 
 
 
Das Planfeststellungsverfahren für die Gastransportleitung Heiden – Dorsten „HeiDo“ 
(Leitungsnummer 102) GDRM Anlage Heiden-Borken Stationen Marbeck und Dorsten in 
den Städten Borken, Datteln, Dorsten und Sendenhorst sowie der Gemeinde Heiden im 
Kreis Borken ist auf Antrag der Vorhabenträgerin, Open Grid Europe GmbH, eingestellt 
worden. Die seit der Auslegung der Planunterlagen bestehende Veränderungssperre ist 
aufgehoben.  
 
Das Vorkaufsrecht der Vorhabenträgerin an den vom Plan betroffenen Flächen ist erlo-
schen. 
 
 
 
Im Auftrag 
 
Gez. 
Jonas Lauel 
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Teilaufhebung des Bebauungsplanes Dorsten-Wulfen Nr. 2.2.2+3 „Barkenberg Süd, 
2. Stufe, 2.+3. Abschnitt“ 
- Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung  
 
 
Der Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt Dorsten hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 die 
öffentliche Auslegung des o.g. Bebauungsplanes beschlossen. 

 
Räumlicher Geltungsbereich: 

Das Gebiet des Aufhebungsplanes liegt im Stadtteil Dorsten – Wulfen Barkenberg an der Dim-
ker Allee. 
 
Anlass, Ziel und Zweck des Bebauungsplanes  

Die seinerzeitigen städtebaulichen Zielsetzungen entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand 
und der tatsächlichen Entwicklung. Mittlerweile stehen weite Teile der Immobilie am Handwerks-
hof leer.  
Mit Blick auf die Ladenzeile und den Handwerkshof hat sich die Situation gegenüber früher in-
sofern gewandelt, als hier insgesamt ein geringerer Flächenbedarf für Handel und Dienstleis-
tungen besteht. Da leerstehende Nutzungseinheiten dem Stadterneuerungsprozess in Barken-
berg schaden können, bestehen aus heutiger Sicht keine Bedenken, auch die Wohnnutzung zu 
ermöglichen. 
 
Mit der Teilaufhebung des gültigen Bebauungsplanes Nr. 2.2.2+3 kommt eine Neuordnung des 
Quartiers gemäß § 34 Baugesetzbuch - Bauen im unbeplanten Innenbereich – und die Ermögli-
chung einer städtebaulich verträglichen Neustrukturierung und Wiederbebauung in Betracht.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes ist im abgedruckten Übersichtsplan 1 
dargestellt.  

 
Hiermit wird bekanntgemacht, dass der Entwurf des Teilaufhebungsplanes mit der 
Entwurfsbegründung Teil I Allgemeiner Teil und Teil II Umweltbericht gemäß      
§ 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Zeit 
 

vom   22.02.2022 
bis einschließlich 22.03.2022 
 

im Rathaus der Stadt Dorsten, Halterner Straße 5, 46284 Dorsten, im 2. OG. des Haupttreppen-
hauses zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden öffentlich ausliegt: 

 
montags bis donnerstags  08.00 Uhr - 16.00 Uhr 
freitags               08.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Außerhalb der Dienstzeiten ist die Einsichtnahme nach mündlicher Vereinbarung 
möglich. 

 
Als Corona-Schutzmaßnahmen gilt im Rathaus die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen. 
Für eine persönliche Beratung oder weitere Auskünfte, wird um telefonische Voranmeldung un-
ter der Rufnummer 02362 / 66 49 70, Herr Wyzlik, gebeten. Von dort wird ein Kontakt mit der 
Fachkraft hergestellt, die einen Termin mit dem Bürger festlegt.  
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Der Umweltbericht enthält Aussagen zu den Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaft, Orts- 
und Landschaftsbild, Tiere und Pflanzen, Vegetation und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, 
Klima und Luft, Menschliche Gesundheit, Kultur und sonstige Sachgüter und deren Wechselwir-
kungen.  
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden wurden keine wei-
teren umweltbezogenen Informationen vorgetragen. 
 
Die Unterlagen sind ebenfalls im Internet auf der Homepage der Stadt Dorsten 
www.dorsten.de/planbeteiligung abrufbar.  
 

Stellungnahmen zu diesem Entwurf können während der Auslegungsfrist bei der Stadt Dorsten, 
Planungs- und Umweltamt, Zimmer 209   abgegeben werden. Zusätzlich besteht die Möglich-
keit, eine Stellungnahme auf elektronischem Weg per e-mail an planung-und-um-
welt@dorsten.de zu übermitteln. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gemäß § 3 
Absatz 2 Satz 2 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-
ben können. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes zur Teilaufhebung Dorsten-
Wulfen Nr. 2.2.2+3 „Barkenberg Süd 2. Stufe, 2.+3. Abschnitt “ wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flä-
chennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmungen oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Dorsten, 11.02.2022 
 
Der Bürgermeister 
I.V. 

 
Holger Lohse 
Technischer Beigeordneter 
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